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Die geplanten Änderungen im BetrAVG
Was 2024 auf Arbeitgeber zukommen wird



Agenda
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1. BMAS: Änderungen in der Altersversorgung in Deutschland 2024

2. Relevanz der “reinen Beitragszusagen” und der Sozialpartnermodelle

3. Entscheidung der IG Metall auf ihrem Gewerkschaftstag im Oktober 2023



BMAS: 
Änderungen in der Altersversorgung 

in Deutschland 2024
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4



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

5



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

6



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

7



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

8



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

9



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

10



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

11



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

12



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

13



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

14



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

15



Betriebsrentenstärkungsgesetz II

Hr. Görgen (BMAS) am 1. Februar in Berlin  

16



Anmerkung zum „Generationenkapital“
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Es fängt klein an...
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...aber wer weiß, was daraus wird?



Relevanz der 
“reinen Beitragszusagen” und der 

Sozialpartnermodelle
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Schaffung der Sozialpartnermodelle durch das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz

▪ Zentrales Ziel des Gesetzgebers: Rascher und starker Ausbau der betrieblichen Altersversorgung

▪ Neue ansätze sind geboten, weil rund 50 % der Sozialversicherungspflichtigen noch keine bAV haben

▪ Idee: Branchen-Pensionsfonds als tarifliche Versorgungswerke

▪ „Sozialpartnermodelle“ auf der Grundlage von Tarifverträgen

▪ Anreiz für Arbeitgeber: Reine Beitragszusagen ohne jedwedes Kostenrisiko

▪ Schaffung von „Finanzierungspuffern“ zur Glättung von Wertschwankungen 

▪ Zusätzlich: Möglichkeit zur automatischem Einbindung ganzer Belegschaften in Entgeltumwandlung
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▪ Tarifvertragsparteien beteiligen sich „an Durchführung und Steuerung der bAV“ (§ 21 BetrAVG)

▪ Damit wird der reduzierte gesetzliche Schutz durch die Mindestleistung ausgeglichen

▪ Tarifparteien überwachen das gesamte Versorgungswerk

▪ Wie entwickelt sich die Kapitalanlage?

▪ Ist die Anlagestrategie noch richtig?

▪ Leisten alle Dienstleister vertragsgemäß?

▪ Ohne Garantien wird langfr. Aktienanlage möglich

▪ Die sogenannte „Equity-Risk-Premium wird realisiert“

▪ Im Ergebnis damit ca. 2,5 % - 3,5 % höherer Ertrag p. a.

▪ Volatilität des Kapitalmarkts wegen langer Anlagedauer irrelevant

▪ Große kollektive Modelle führen zu beachtlichen Kosteneinsparungen

▪ Kurz: Höhere Erträge und niedrigere Kosten bewirken höhere Versorgung

Zielrente ersetzt die Garantie
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Fakten zu Verbreitung und Deckungsmitten der bAV
(Deutschland)

▪ Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland: 83,2 Mio. * 

▪ Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: 33,8 Mio. *

▪ Davon Öffentlicher Dienst mit tariflich geregelter bAV: 5,8 Mio. *

▪ SV-pflichtig Beschäftigte in der Wirtschaft demnach: 28 Mio. 

▪ Gesamtzahl der bAV Anwartschaften Ende 2019: 21,0 Mio. *

▪ Wegen Mehrfachanwartschaften tats. Zahl der Begünstigten: 18,2 Mio. *

▪ Anzahl der SV-pflichtiger Arbeitnehmer in der Wirtschaft mit bAV: 12,4 Mio. 

▪ Anteil der SV-pflichtig Beschäftigten in der Wirtschaft ohne bAV: 55,7 %

▪ Deckungsmittel der bAV: 672,2 Mrd. € *

▪ Ø Deckungsmittel je Anwärter (nur freie Wirtschaft) ca. 54.000 € 

▪ Ø Deckungsmittel pro Kopf der Bevölkerung ca.   8.000 € 

Zahlenangaben von destatis, Alterssicherungsbericht 2020, ABA in BetrAV 2022, S. 309
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Fakten zu Verbreitung und Deckungsmitten der bAV
(Niederlande)
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▪ Einwohner in den Niederlanden: 17,6 Mio.

▪ Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: 

▪ Davon Öffentlicher Dienst mit tariflich geregelter bAV: 

▪ SV-pflichtig Beschäftigte in der Wirtschaft demnach: 

▪ Gesamtzahl der bAV Anwartschaften Ende 2019: 

▪ Wegen Mehrfachanwartschaften tats. Zahl der Begünstigten: 

▪ Anzahl der SV-pflichtiger Arbeitnehmer in der Wirtschaft mit bAV: 

▪ Anteil der SV-pflichtig Beschäftigten in der Wirtschaft ohne bAV: 

▪ Deckungsmittel der bAV: 1.517 Mrd. € *

▪ Ø Deckungsmittel je Anwärter (nur freie Wirtschaft)  

▪ Ø Deckungsmittel pro Kopf der Bevölkerung ca. 88.000 € 

De Nederlandsche Bank (Dutch National Bank) per Ende Q2, 2022



Fakten zu Verbreitung und Deckungsmitten der bAV
(Australien)
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▪ Einwohner in den Australien: 25,8 Mio. 

▪ Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: 

▪ Davon Öffentlicher Dienst mit tariflich geregelter bAV: 

▪ SV-pflichtig Beschäftigte in der Wirtschaft demnach: 

▪ Gesamtzahl der bAV Anwartschaften Ende 2019: 

▪ Wegen Mehrfachanwartschaften tats. Zahl der Begünstigten: 

▪ Anzahl der SV-pflichtiger Arbeitnehmer in der Wirtschaft mit bAV: 

▪ Anteil der SV-pflichtig Beschäftigten in der Wirtschaft ohne bAV: 

▪ Deckungsmittel der bAV: 2.409 Mrd. € *

▪ Ø Deckungsmittel je Anwärter (nur freie Wirtschaft)  

▪ Ø Deckungsmittel pro Kopf der Bevölkerung ca. 93.000 € 

ASIC, Australian Securities and Investments Commission, Umrechnung mit 1 $ = 0,7 €



Garantie versus Zielrente
Versorgungskapital nach 40-jährigem Sparvorgang mit € 100,- monatlich
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BZML
Geldmarkt
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Zusammenfassung

▪ Langfristige Kapitalanlagestrategien bewirken die höchste Durchschnittsrendite

▪ Streuung der Anlagen über den ganzen Globus entkoppelt Altersversorgung vom deutschen Arbeitsmarkt

▪ Entscheidend ist, dass überhaupt eine Sparleistung stattfindet

▪ Unbeschränkte Arbeitgeber Einstandspflicht verhindert bAV in kleinen u. mittelständischen Unternehmen

▪ Sozialpartnermodelle überwinden diese Probleme:

1. Keine Garantieleistung, keine Arbeitgeber Einstandspflicht (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG)

2. Einsatz der reinen Beitragszusage ermöglicht langfristige, attraktive Kapitalanlage

3. Kosten werden durch große, unternehmensübergreifende Kollektive deutlich geringer

4. Im Ergebnis ist die zu erwartende Versorgungsleistung bei gleicher Prämie deutlich höher

▪ Das Ausland hat es uns vorgemacht
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Entscheidung der IG Metall auf ihrem 
Gewerkschaftstag im Oktober 2023
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Sie wissen es vermutlich schon...
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Ablehnende Entscheidung zu den Sozialpartnermodellen

▪ Leitantrag 2 des Vorstands der IG Metall: „Beschäftigung und Sozialstaat zukunftsfest machen“

[Wir fordern] „eine flächendeckende Verbreitung einer ergänzenden, arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente 

für alle, mit garantierter Mindestleistung, Arbeitgeberhaftung und einem Bestandsschutz für bestehende 

betriebliche Regelungen. Damit sind Betriebsrentensysteme auf Basis einer reinen Beitragszusage, somit 

auch das Sozialpartnermodell, ausgeschlossen.“ 

(grün hervorgehobene Passage durch Ergänzungsantrag L2.001_EA01 an Leitantrag angefügt)

▪ Stattdessen: Drastische Ausdehnung der Möglichkeit zur Entrichtung von freiwilligen Beiträgen zur 

Rentenversicherung in Anlehnung an die Sonderregelung in § 187a SGB V. Hier geht es um die Zahlung 

von Zusatzbeiträgen, um die Abschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente zu vermeiden.

▪ Nach dem Gewerkschaftstag Auftrag des Vorstands für Abschlußbericht an Projektgruppe
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Abschlußbericht 2023 Sozialpartnermodell
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
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Die Angaben in dieser Präsentation sind ausschließlich für die genannte Veranstaltung 

bestimmt. Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des 

Empfängers. Die hier zusammengestellten Texte und Grafiken dienen allein der Darstellung 

im Rahmen dieser Veranstaltung und dokumentieren die Thematik ggf. nicht vollständig.   

Die Präsentation stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar und wir haften daher nicht für 

den Inhalt. Diese erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auf 

der Grundlage unserer Mandatsvereinbarung. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung – 

auch auszugsweise – des Inhalts zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger 

Absprache gestattet.
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Bangkok, Berlin, Brüssel, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, 

Hannover, Jakarta, Köln, Kuala Lumpur, Leipzig, London, Luxemburg, München, Shanghai, 

Singapur, Stuttgart, Yangon 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.luther-lawfirm.com

www.luther-services.com
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